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Mieter muss für Elektriker 
nicht zahlen

Wenn der Mieter einer Wohnung subjek-
tiv einen Schmorgeruch wahrnimmt und 
dies dem Eigentümer meldet, so muss er 
anschließend nicht für den ergebnislosen 
Einsatz eines Handwerksbetriebes zahlen. 
So hat es das Amtsgericht Berlin-Köpenick 
entschieden. Ein Mieter hatte den Eindruck, 
dass es in seiner Wohnung nach verschmor-
ter Elektronik rieche. Diese Tatsache teilte er 
dem Eigentümer mit („Könnten Sie bitte einen 
Elektriker schicken?“), der seinerseits einen 
Fachbetrieb in das Objekt bestellte. 
Die Überprüfung übergab allerdings keiner-
lei Hinweise auf einen Defekt. Anschließend 
stellte sich die Frage, wer für die Kosten in 
Höhe von rund 130 Euro aufkommen müsse. 
Das Gericht betrachtete die Mitteilung des 
Mieters als „eine bloße Anregung“ und nicht 
als eine Auftragserteilung. Diese sei durch 
Eigentümer bzw. Hausverwaltung erfolgt, wes-
wegen von dieser Seite auch die Rechnung 
beglichen werden müsse. Eine Pflichtverlet-
zung liege im Verhalten des Mieters nicht vor.
AG Berlin-Köpenick
Urteil vom 29.08.2024
Az.: 14 C 284/23
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Beschlussersetzung  
für Fahrstuhl
Der nachträgliche Einbau eines Fahrstuhls 
in einen Altbau gilt vielen Eigentümern 
als erstrebenswert, weil sich dadurch 
der Nutzwert einer Immobilie wesentlich 
erhöht. Insbesondere ist das dann der Fall, 
wenn beim Antragsteller erhebliche körper
liche Beeinträchtigungen vorliegen, die das 
Treppensteigen erschweren. Eigentümer einer 
Dachgeschosswohnung wollten vor Gericht  
eine sogenannte Beschlussersetzung erzwin-
gen, weil die übrigen Eigentümer einen 
Aufzugeinbau abgelehnt hatten. In zwei-
ter Instanz entschied das Landgericht, 
dass mangels vorliegender baurechtlicher 
Genehmigung die gewünschte Beschluss
ersetzung (noch) nicht möglich sei, wohl 
aber ein Grundlagenbeschluss unter Vorbe-
halt der Klärung der noch offenen baurecht-
lichen Frage. 
LG Frankfurt/Main
Urteil vom 01.08.2024
Az.: 2-13 S 581/23

Kosten für Gebäudeabbruch  
sind Werbungskosten
Wenn der Abbruch eines Gebäudes erfolgt, 
um das Grundstück als Bauplatz verkau-
fen zu können, sind die Ausgaben dafür als 
Werbungskosten bei einem privaten Veräu-
ßerungsgeschäft abziehbar. Diese Meinung 
vertrat die Finanzgerichtsbarkeit. Ein Ehepaar 
hatte ein Grundstück erworben, das aus meh-
reren Flurstücken bestand. Auf einem davon 
errichteten das Paar ein Wohnhaus, das zu 
eigenen Zwecken diente. Ein anderer Teil 
des Grundstücks sollte nach dem Abbruch 
des sich darauf befindlichen alten Gebäu-
des verkauft werden. Die Abbruchkosten 
beliefen sich auf 44.000 Euro. Der Fiskus 
wollte nur einen Teil davon anerkennen, wes
wegen die Sache vor Gericht entschieden 
werden musste. Das Urteil: Das Vorgehen 
des Paares erfülle die Voraussetzungen 
für Werbungskosten, beschied das Finanz
gericht. Das seien „grundsätzlich alle durch 
ein Spekulationsgeschäft veranlassten Auf-
wendungen, die nicht zu den Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten des Wirtschafts
gutes gehören“.
FG Düsseldorf
Urteil vom 02.02.2021
Az.: 10 K 3253/17 E
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Wasserleitungen sind  
zu leeren und abzusperren
Beim längeren Leerstand eines Gebäudes 
empfiehlt sich während der Frostzeiten 
dringend eine Absperrung bzw. Leerung der 
wasserführenden Leitungen. Geschieht das 
nicht, so kann die Wohngebäudeversiche-
rung die Leistungen kürzen. Ein Haus war im 
Herbst und Winter (zwischen November und 
Januar) monatelang nicht bewohnt. Als fatal 
erwies es sich, dass die Wasserleitungen 
nicht ausreichend gesichert waren. Die Ver-
antwortlichen hatten sie weder geleert noch 
abgesperrt. Lediglich die Raumtemperatur 
wurde auf rund zehn Grad gehalten und es 
gab dem Vernehmen nach gelegentliche Kon-
trollen. Das verhinderte jedoch nicht Frost-
aufplatzungen und Folgeschäden in Höhe von 
über 100.000 Euro. Die Versicherung verwei-
gerte die Regulierung mit der Begründung, 
die Vorsorgemaßnahmen seien nicht ausrei-
chend gewesen. Das Oberlandesgericht ent-
schied, hier sei eine Kürzung der Leistungen 
um 75 Prozent angemessen. Es habe sich 
um grob fahrlässiges Verhalten gehandelt 
und es liege von Seiten des Eigentümers 
„ein hohes Maß an Vorwerfbarkeit“ vor. 
Man könne fast von einem leichtfertigen Vor
gehen sprechen, wenn eine Immobilie derart 
ungesichert bleibe.
OLG Frankfurt
Urteil vom 07.08.2024
Az.: 7 U 251/20

Beschaffenheit der 
gekauften Wohnung

Wenn ein Kaufgegenstand in einem Ver-
trag als „Wohnung“ bezeichnet wird, dann 
beinhaltet dies noch nicht zwingend eine 
Beschaffenheitsgarantie für die baurecht
liche Unbedenklichkeit. Der Fall: Die Kläge-
rin hatte nach Besichtigung das Sonderei-
gentum an einer „Wohnung“ zum Kaufpreis 
von 330.000 Euro erworben. Es wurde ein 
Haftungsausschluss vereinbart. Später 
stellte sich heraus, dass für das Objekt 
keine Baugenehmigung vorlag. Die Kläge-
rin wollte das Geschäft rückgängig machen, 
weil sie sich hintergangen fühlte.
Das Urteil: Durch zwei Gerichtsinstanzen 
hindurch wurde die Klage abgelehnt. Einer-
seits habe die Käuferin freiwillig auf ihre 
Gewährleistungsrechte verzichtet. Ande-
rerseits könne man der Verkäuferin nicht 
nachweisen, dass sie den Tatbestand arg-
listig verschwiegen habe. Sie selbst habe 
14 Jahre in dieser Wohnung gewohnt und 
nach eigenen Angaben von diesem recht
lichen Makel nichts gewusst.
OLG Frankfurt
Urteil vom 31.10.2023
Az.: 6 U 210/22

Wenn Senioren vor Gericht 
um ihre Rechte streiten

Wir leben in einer alternden Gesellschaft. 
Spätestens mit dem Eintritt der „Boomer“ 
in den Ruhestand ist das für alle sichtbar. 
Nicht nur die Gesellschaft, sondern auch 
die Rechtsprechung muss sich darauf ein-
stellen, dass immer mehr Menschen alters
bedingte Probleme haben – auch beim 
Wohnen. Diese Auswahl an Gerichtsurtei-
len spiegelt diese Problematik. Die Spanne 
reicht von hohem Alter als Hinderungsgrund 
für eine Eigenbedarfskündigung bis zu bau-
rechtlichen Fragen im Hinblick auf Wohn
anlagen für Senioren.
Ältere Menschen sind häufig nicht mehr 
so beweglich und reaktionsschnell – 
zum Beispiel dann, wenn sie einen Fahrstuhl 
benutzen müssen. Eine fast 90-jährige, 
auf einen Rollstuhl angewiesene Frau war 
von einer Aufzugstür eingeklemmt und ver-
letzt worden. Die Betreiber der Senioren
einrichtung wiesen darauf hin, dass der 
Fahrstuhl regelmäßig gewartet und seit 
25 Jahren unfallfrei betrieben werde, außer-
dem verfüge er über eine Lichtschranke 
und Bewegungssensoren. Das Oberlandes
gericht Düsseldorf akzeptierte das als aus-
reichende Vorsichtsmaßnahmen (Urteil vom 
26.04.2016; Az.: I-24 U 144/15).
Nur weil jemand Pensionär ist, stellt er nicht 
gleich automatisch jede Erwerbstätigkeit 
ein. So arbeitete ein Gutachter im Ruhe-
stand noch gelegentlich weiter und machte 
dafür ein Arbeitszimmer im Keller seines 
Hauses geltend. Der Bundesfinanzhof (Urteil 
vom 11.11.2014; Az.: VIII R 3/12) urteilte, 
besagter Raum sei der Mittelpunkt seiner 
Berufstätigkeit, er verfüge über ein Fenster 
sowie eine Heizung und sei möbliert. Damit 
seien drei entscheidende Bedingungen für 
die steuerliche Anerkennung von Kosten 
für ein häusliches Arbeitszimmer erfüllt.  
Der Bauherr einer Wohnanlage, in der 
sich unter anderem altengerechte Woh
nungen befinden, muss keine Außen-
treppe als zweiten Rettungsweg errichten. 
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
(Urteil vom 05.02.2015; Az.: 2 BV 14.1202) 
entschied dies  so, weil es sich hier um 
keinen Sonderbau wie ein Altenwohnheim 
handle und deswegen kein vergleichbares 
Gefahrenpotenzial vorherrsche.
Ein Wohngeldempfänger kann sich nicht 
auf Vertrauensschutz berufen und darf 
das Wohngeld nicht behalten, wenn er für 
den Zeitraum, für den Wohngeld gewährt 
worden ist, nach der Wohngeldgewährung 
nachträglich eine Erwerbsminderungs-
rente erhält. Im konkreten Fall, den das 
Verwaltungsgericht Koblenz (Urteil vom 
21.12.2021; Az.: 3 K 617/21) verhandelte, 
war es um Wohngeld als Lastenzuschuss 
gegangen, das der Betroffene für sein Eigen-
heim erhielt, in dem er mit seiner Ehefrau 
und seinen drei Kindern lebte.
Die Eigenbedarfskündigung ist im Miet-
recht ein hohes Gut. Den Eigentümern soll 
es ermöglicht werden, ihr Objekt nutzen zu 
können, falls dies nötig wird. Hohes Alter des 


